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Mandanteninformation 

Mai 2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie halten die Mandanteninformation für den Monat Mai 2024 mit aktuellen Neuerungen und Urteilen in den 
Händen. 

Der Übersendung der Mandanteninformation können Sie jederzeit widersprechen, z. B. per E-Mail an 
info@erlanger-treuhand.de, telefonisch unter +49 9131 6906-725 oder in sonstiger Form, ohne dass hierfür 
andere als Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der Mandanteninformation oder der darin enthaltenen Themen haben, 
stehen Ihnen Ihre gewohnten Ansprechpartner der Erlanger Treuhand gerne zur Verfügung. 

 

Inhalt 

 

 

Termine Juni 2024 

 

Wachstumschancengesetz: Die Odyssee ist zu Ende 

 

Außergewöhnliche Belastungen:  
Angemessene Kosten bei behinderungsbedingtem Umbau 

 

Informationen zu ausländischen Bankkonten: 
Übermittlung ist verfassungsgemäß 

 

GoBD: Neues Schreiben der Finanzverwaltung 

 
 

Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen: 
Einzubeziehende Kosten 



 

Mandanteninformation • Mai 2024 • Seite 2 von 11 

 

Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis 30.09.2024 stellen 

 

Mindestlohn: Keine einseitige Umstellung von jährlicher Sonderzahlung auf 
monatliche Zahlungen 

 

Steuertipps für Familien 

 

Verzugszinsen 

  



 

Mandanteninformation • Mai 2024 • Seite 3 von 11 

 

Termine Juni 2024 

 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig wer-
den: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.06.2024 13.65.2024 10.06.2024 

Umsatzsteuer4 10.06.2024 13.06.2024 10.06.2024 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 26.06.2024 entfällt entfällt 

 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säum-
nis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 
 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahres-
zahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
 

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Ein-
zugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2024, 0 Uhr) vorliegen. 
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Wachstumschancengesetz: Die Odyssee ist zu Ende 

 

Bereits im Juli 2023 hatte das Bundesfinanzministerium einen Referentenentwurf für ein milliardenschwe-
res Wachstumschancengesetz vorgelegt. Das Ziel: Eine Verabschiedung im Jahr 2023. Bekanntlich wurde 
daraus nichts. Vielmehr kam das Gesetzgebungsverfahren einem Possenspiel gleich, das durch die Zustim-
mung des Bundesrats am 22.03.2024 und der Gesetzesverkündung am 27.03.2024 nun beendet ist. 

 

Vorbemerkungen 

 

Das verabschiedete Gesetz enthält im Vergleich zum ursprünglichen Referenten- und Regierungsentwurf 
viele Änderungen. So wurde u. a. das Entlastungsvolumen reduziert und die Klimaschutz-Investitions-
prämie gestrichen.  

 

Zudem wurden zeitkritische Regelungen bereits Ende 2023 durch das Kreditzweitmarktförderungsgesetz 
umgesetzt, z. B. die Beseitigung von Unsicherheiten bei der Grunderwerbsteuer aufgrund des Geset-
zes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts sowie Anpassungen bei der Zinsschrankenre-
gelung. 

 

Dennoch enthält das Gesetzespaket weiterhin zahlreiche Änderungen bzw. Neuregelungen, die auszugs-
weise vorgestellt werden.  

 

Neuregelungen 

 

Degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 

Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 
01.01.2023 angeschafft oder hergestellt wurden, kann der Steuerpflichtige statt der linearen eine degres-
sive Abschreibung von 25 % (höchstens das 2,5-Fache der linearen Abschreibung) wählen.  

 

Die als Investitionsanreiz gedachte degressive Abschreibung wurde nun wieder eingeführt – und zwar er-
neut befristet für Anschaffungen oder Herstellungen nach dem 31.03.2024 und vor dem 01.01.2025. Der 
Abschreibungssatz wurde auf 20 % (höchstens das 2-Fache der linearen Abschreibung) reduziert. 

 

Degressive Abschreibung für Wohngebäude 

Mit § 7 Abs. 5a Einkommensteuergesetz (EStG) wurde eine degressive Abschreibung i. H. von 5 % für 
Wohngebäude eingeführt. Voraussetzung: Mit der Herstellung wurde nach dem 30.09.2023 und vor dem 
01.10.2029 begonnen oder die Anschaffung erfolgte im Jahr der Fertigstellung aufgrund eines nach dem 
30.09.2023 und vor dem 01.10.2029 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags. Wird von der 
degressiven Abschreibung Gebrauch gemacht, ist zu beachten, dass 

 

• Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung unzulässig 
sind,  

• die Abschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung zeitanteilig zu erfolgen hat und 

• ein späterer Wechsel zur linearen Abschreibung erfolgen kann.  
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Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau 

Es sollen neue Mietwohnungen im unteren und mittleren Preissegment geschaffen werden. Als Anreiz 
gewährt der Gesetzgeber eine Sonderabschreibung (§ 7b EStG), wodurch in den ersten vier Jahren ins-
gesamt bis zu 20 % zusätzlich zur normalen/regulären Abschreibung abgeschrieben werden können. 

 

Die Kostenobergrenzen wurden rückwirkend für nach dem 31.12.2022 gestellte Bauanträge wie folgt er-
höht:  

 

• Baukostenobergrenze (Anschaffungs-/Herstellungskosten der Wohnung je qm Wohnfläche): um 
400,00 EUR auf 5.200,00 EUR, 

 

• maximale Bemessungsgrundlage für die Abschreibung (je qm Wohnfläche):  
von 2.500,00 EUR auf 4.000,00 EUR. 

 

Merke: Zudem wurde der zeitliche Anwendungsbereich erweitert: Die Regelung gilt für Wohnungen, für 
die der Bauantrag oder die Bauanzeige vor dem 01.10.2029 (zuvor: 01.01.2027) gestellt wird. 

 

Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 und 6 EStG 

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ist eine Sonderabschreibung nach 
§ 7g Abs. 5 EStG möglich, wenn die Gewinngrenze von 200.000,00 EUR im Jahr, das der Investition voran-
geht, nicht überschritten wird.  

 

Die Sonderabschreibung, die auf das Jahr der Anschaffung oder Herstellung und die folgenden vier Jahre 
verteilt werden kann, wurde von bis zu insgesamt 20 % auf bis zu 40 % angehoben. Die neue Grenze gilt 
für Anschaffungen und Herstellungen nach dem 31.12.2023. 

 

E-Fahrzeuge/Firmenwagen 

Die Besteuerung eines Firmenwagens (außerdienstliche Nutzung) kann reduziert werden, indem kein 
Verbrenner, sondern ein Elektrofahrzeug gewählt wird. Denn hier ist nur ein Viertel des Bruttolistenprei-
ses anzusetzen, wenn der Höchstbetrag von 60.000,00 EUR eingehalten wird. Dieser wurde für nach dem 
31.12.2023 angeschaffte Fahrzeuge auf 70.000,00 EUR erhöht. 

 

Alterseinkünfte 

Der steuerpflichtige Teil der Rente aus einer Basisversorgung beträgt bei einem Rentenbeginn im Jahr 
2005 oder früher 50 %. Der Besteuerungsanteil wird für jeden neuen Rentnerjahrgang sukzessive erhöht. 
Bisher wären Renten ab 2040 (Jahr des Rentenbeginns) zu 100 % zu berücksichtigen.  

 

Nun wurde der Anstieg des Besteuerungsanteils für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang ab 2023 auf ei-
nen halben Prozentpunkt jährlich reduziert (für 2023 nur 82,5 % anstatt 83 %). 100 % gelten dann erst-
mals für 2058. 
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Geschenkegrenze 

Geschenke an Geschäftspartner und Kunden sind nur dann steuermindernde Betriebsausgaben, wenn 
eine Grenze eingehalten wird. Diese wurde für nach dem 31.12.2023 beginnende Wirtschaftsjahre von 
35,00 EUR auf 50,00 EUR erhöht. 

 

Verlustvortrag 

Nach der Regelung des § 10d Abs. 2 EStG ist ein Verlustvortrag bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte 
von 1 Mio. EUR (bei Zusammenveranlagung: 2 Mio. EUR) unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 % des 
1 Mio. bzw. 2 Mio. EUR übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünfte möglich. Ab dem Veranlagungszeit-
raum 2024 gelten anstelle der 60 % dann 70 % (ab 2028 sind wieder 60 % relevant). 

 

Thesaurierungsbegünstigung 

Für bilanzierende Einzel- und Personenunternehmen sieht § 34a EStG eine steuerliche Begünstigung für 
nicht entnommene Gewinne vor, die (langfristig) im Unternehmen verbleiben sollen. Da von dieser Be-
günstigung (nicht zuletzt infolge der Komplexität) bis dato eher selten Gebrauch gemacht wurde, hat der 
Gesetzgeber § 34a EStG mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2024 „reformiert“. Ob die Änderun-
gen zu einer höheren „Nachfrage“ bzw. Nutzung führen, bleibt aber abzuwarten.   

 

Option zur Körperschaftsbesteuerung 

Nach § 1a des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) können Personenhandels- und Partnerschaftsgesell-
schaften im ertragsteuerlichen Bereich wie Körperschaften behandelt werden. Durch einige Änderungen 
(z. B. können nun auch eingetragene GbRs optieren) soll die Option attraktiver werden. 

 

Elektronische Rechnung 

Im Bereich der Umsatzsteuer stellt die Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung für Um-
sätze zwischen inländischen Unternehmen (B2B) sicherlich die relevanteste Änderung dar.  

 

Die Neuregelung tritt bereits am 01.01.2025 in Kraft. Da die Umsetzung aber einige Zeit beanspruchen 
wird, können nach den Vorgaben des § 27 Umsatzsteuergesetz (UStG) Übergangsregelungen genutzt wer-
den. Der allgemeine Übergangszeitraum beträgt zwei Jahre (Pflicht somit ab 2027); drei Jahre gelten 
für Unternehmer mit einem Gesamtumsatz von bis zu 800.000,00 EUR im Jahr 2026. 

 

Bürokratieabbau bei der Umsatzsteuer 

Unter gewissen Voraussetzungen kann die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung) 
berechnet werden, was einen Liquiditätsvorteil ermöglicht. Die relevante Vorjahresumsatzgrenze wurde 
von 600.000,00 EUR auf 800.000,00 EUR erhöht (gilt ab dem Besteuerungszeitraum 2024). 

 

Die Grenze, ab der Unternehmer von der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung befreit werden kön-
nen, wurde angehoben – und zwar von 1.000,00 EUR auf 2.000,00 EUR (gilt ab dem Besteuerungszeitraum 
2025). 

 

Grundsätzlich sind Kleinunternehmer (§ 19 UStG) von der Abgabe einer Umsatzsteuererklärung (Nullmel-
dung) ab dem Besteuerungszeitraum 2024 befreit. 
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Anhebung von Buchführungsgrenzen 

Überschreiten gewerbliche Unternehmer gewisse Buchführungsgrenzen, können sie ihren Gewinn nicht 
mehr mittels Einnahmen-Überschussrechnung ermitteln, sondern sind zur Bilanzierung verpflichtet. Die 
in § 141 der Abgabenordnung geregelten Grenzen wurden von 600.000,00 EUR auf 800.000,00 EUR (Um-
satz) und von 60.000,00 EUR auf 80.000,00 EUR (Gewinn) erhöht. Dies gilt für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2023 beginnen (mit Übergangsregelung). 

 

Auch die Buchführungsgrenzen in § 241a Handelsgesetzbuch wurden auf 800.000,00 EUR (Umsatzer-
löse) bzw. 80.000,00 EUR (Jahresüberschuss) erhöht. 

 

Quelle: Wachstumschancengesetz, BGBl I 2024, Nr. 108 

 

 

 

 

 

Außergewöhnliche Belastungen: Angemessene Kosten 
bei behinderungsbedingtem Umbau 

 

Mehraufwendungen für einen behindertengerechten Um- oder Neubau eines Hauses oder einer Woh-
nung sind grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Dies gilt auch für eine dadurch aus-
gelöste Mieterhöhung. Aber: Ein Abzug ist nur zulässig, soweit die Aufwendungen den Umständen nach 
notwendig sind und einen angemessenen Betrag nicht übersteigen. 

 

Im Streitfall des Finanzgerichts München ging es um die umbaubedingte Erhöhung einer jährlichen Miete, 
die durch die Errichtung eines behindertengerechten Verbindungsbaus mit Pflegebad zwischen zwei Einfa-
milienhäusern veranlasst war. Der Höhe nach hat das Finanzgericht eine Begrenzung der Abzugsfähig-
keit der Aufwendungen gesehen – und zwar im Hinblick darauf, dass es zu den durchgeführten Umbau-
maßnahmen eine kostengünstigere Alternative gegeben hätte, die der Behinderung in gleicher Weise 
Rechnung getragen hätte. 

 

Beachten Sie: Der Bundesfinanzhof hat die Revision zugelassen. Er kann nun klären, ob dem Steuer-
pflichtigen bei der Beurteilung, ob Aufwendungen notwendig und angemessen sind, ein Ermessensspiel-
raum einzuräumen ist. Bis dahin können geeignete Fälle durch einen Einspruch offengehalten werden. 

 

Quelle: FG München, Urteil vom 27.10.2022, Az. 10 K 3292/18, Rev. BFH: Az. VI R 15/23 
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Informationen zu ausländischen Bankkonten: 
Übermittlung ist verfassungsgemäß 

 

Schweizer Banken können Informationen zu Konten und Depots deutscher Staatsangehöriger an die 
deutsche Finanzverwaltung übermitteln. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Er sieht in der Über-
mittlung von Informationen zu ausländischen Bankkonten an die deutschen Steuerbehörden keine Verlet-
zung der Grundrechte der inländischen Steuerpflichtigen. 
 
Geklagt hatten Steuerpflichtige, die sich durch Übermittlung der Kontostände ihrer Schweizer Bankkonten in 
ihren Grundrechten verletzt sahen, vor allem in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 
Nachdem bereits das Finanzgericht Köln diese Ansicht nicht teilte, bestätigte nun auch der Bundesfinanzhof 
die Verfassungsmäßigkeit der Übermittlung von Informationen zu ausländischen Bankkonten an die 
deutschen Steuerbehörden. Jedenfalls ist die Übermittlung der Informationen zur Bekämpfung von Steuer-
hinterziehung gerechtfertigt. 
 
Beachten Sie: Deutschland sowie mehrere andere Staaten haben sich zur Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung dazu verpflichtet, Informationen zu Bankkonten auszutauschen, u. a. werden hierfür die Konto-
stände ausländischer Bankkonten an die deutsche Steuerverwaltung übermittelt. Der automatische In-
formationsaustausch über Finanzkonten dient der Sicherung der Steuerehrlichkeit und der Verhinde-
rung von Steuerflucht. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 23.01.2024, Az. IX R 36/21; BFH, PM Nr. 17/24 vom 28.03.2024 

 

 

 

 

 

 

GoBD: Neues Schreiben der Finanzverwaltung 

 

Das Bundesfinanzministerium hat das Schreiben zu den „Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD)“ aktualisiert. 
 
Hintergrund 
 
Die GoBD sind sehr umfangreich. Es geht u. a. um die zeitgerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen, 
die Unveränderbarkeit der Buchungen und Daten, die Aufbewahrung von (digitalen) Unterlagen und die 
Verfahrensdokumentation digitaler Abläufe. 
 
Insbesondere aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 
22.03.2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts hat sich an verschiede-
nen Stellen Änderungsbedarf bei den GoBD ergeben. Deshalb hat das Bundesfinanzministerium die bis-
her gültigen GoBD (veröffentlicht mit Schreiben vom 28.11.2019) mit sofortiger Wirkung aktualisiert bzw. 
angepasst. 
 

Quelle: BMF-Schreiben vom 11.03.2024, Az. IV D 2 - S 0316/21/10001 :002  
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Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterla-
gen: Einzubeziehende Kosten 

 

Das Landesamt für Steuern Niedersachsen hat in einer aktuellen Verfügung ausführlich dazu Stellung ge-
nommen, welche steuerlichen Besonderheiten bei der Rückstellung für die Aufbewahrung von Ge-
schäftsunterlagen in Papier oder in digitaler Form zu beachten sind. Nachfolgend wird dargestellt, wel-
che Kosten in die Rückstellung einzubeziehen sind, und welche nicht. 

 

Hintergrund: Nach Handels- und Steuerrecht ist für die zu erwartenden Aufwendungen für die Aufbe-
wahrung von Geschäftsunterlagen eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, weil da-
für eine öffentlich-rechtliche Aufbewahrungspflicht besteht. 

 

Rückstellungsfähige Kosten sind:  

 

• einmaliger Aufwand für das Einscannen oder die Einlagerung der am Bilanzstichtag noch nicht 
archivierten Unterlagen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr, 

• einmalige Aufwendungen für das Brennen von DVD/CD und für die Datensicherung, 

• Raumkosten (anteilige Miete bzw. Gebäude-Abschreibung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, 
Instandhaltung, Nebenkosten etc.), 

• Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände, es sei denn, diese sind bereits vollständig abge-
schrieben, 

• anteilige Finanzierungskosten für Server, PC oder Archivräume, 

• Zinsanteil aus Leasingraten, wenn der Leasingnehmer nicht wirtschaftlicher Eigentümer des Lea-
singgegenstands ist. 

 

Nicht rückstellungsfähig sind demgegenüber u. a. Kosten für die  

• zukünftige Anschaffung von zusätzlichen Regalen und Ordnern,  

• Entsorgung der Unterlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist, 

• Einlagerung künftig entstehender Unterlagen. 
 

Quelle: LfSt Niedersachsen, Verfügung vom 21.02.2024, Az. S 2137-St 224a/St 221-3596/2023 
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Vorsteuervergütungsverfahren:  
Anträge bis 30.09.2024 stellen 

 

Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter bestimmten Bedingungen die dort ge-
zahlte Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke nicht registriert, kann 
er die Beträge durch das Vorsteuervergütungsverfahren geltend machen. 

 

Die Anträge für 2023 sind bis zum 30.09.2024 über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern 
zu stellen.  

 

 

 

 

 

 

Mindestlohn: Keine einseitige Umstellung von jährlicher 
Sonderzahlung auf monatliche Zahlung 

 

Die Zweifelsregelung in § 271 Abs. 2 BGB gestattet es einem Arbeitgeber nicht, eine dem Arbeitnehmer bis-
her zustehende jährliche Einmalzahlung wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld kraft einseitiger Entschei-
dung stattdessen in anteilig umgelegten monatlichen Teilbeträgen zu gewähren, um sie pro rata tem-
poris auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnen zu können. Diese Auffassung vertritt das Landesar-
beitsgericht Baden-Württemberg (Urteil vom 11.01.2024, Az. 3 Sa 4/23, Revision zugelassen) im Streit über 
die Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohnanspruchs durch Sonderzahlungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Steuertipps für Familien 

 

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat seinen Ratgeber „Steuertipps für Familien“ neu aufge-
legt (Publikationsdatum: 1/2024). Der Ratgeber gibt u. a. einen Überblick über die Steuervergünstigungen 
für Familien und Alleinerziehende. 
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Verzugszinsen 

 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird 
jeweils zum 01.01. und 01.07. eines Jahres neu bestimmt. 
 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 01.10.2024 bis zum 30.06.2024 beträgt 3,62 Prozent.  
 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 
 

• für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 8,62 Prozent 
 

• für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 12,62 Prozent* 
 

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.07.2014 entstanden sind: 11,62 Prozent. 
 
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit: 
 

Berechnung der Verzugszinsen 

Zeitraum Zins 

vom 01.07.2023 bis 31.12.2023 3,12 Prozent 

vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 1,62 Prozent 

vom 01.07.2022 bis 31.12.2022 -0,88 Prozent 

vom 01.01.2022 bis 30.06.2022 -0,88 Prozent 

vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 -0,88 Prozent 

vom 01.01.202 bis 30.06.2021 -0,88 Prozent 

vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 -0,88 Prozent 

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020 -0,88 Prozent 

vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent 

vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 -0,88 Prozent 

vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent 

vom 01.01.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent 

 

 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann. Eventuelle Änderungen, die 
nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissen-
hafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 

Erlanger Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Am Weichselgarten 28 • 91058 Erlangen 

Telefon +49 9131 6906-0 • Telefax +49 9131 6906-210 
Standort Nürnberg: Badstraße 5, 90402 Nürnberg 

Telefon +49 911 539929-0• Telefax +49 911 539929-20 

info@erlanger-treuhand.de • erlanger-treuhand.de 
 
Geschäftsführer: Tobias Troeger, Stefan Schmitz 

Amtsgericht Fürth HRB 5871 • Sitz Erlangen 

Erlanger Treuhand GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft 

Am Weichselgarten 28 • 91058 Erlangen 

Telefon +49 9131 6906-559 • Telefax +49 9131 6906-520 

info@eth-law.de • eth-law.de 
 
Geschäftsführer: Tobias Troeger, Dr. Cornelius Popp 

Amtsgericht Fürth HRB 6756 • Sitz Erlangen 
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